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Samstag , den 20 . Oktoder 1917. 82. Jahrgang.

Usingen, den 13. Oktober 1817.
.. .... Jif Lezirksfleischstelle in Frankfurt Hai noch'
SM »de Bistimmung über Fleisch und den Fleisch,
der Hi wert getroffen, die von sämtlichen Metzgern

hni Läden zum Auihangz« bringen ist.
Der Königliche Landrcu.

v. Bezold
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IitliAn Teil.

Kleis» ««d MeischkarteNwert.
.. ... Ül4 Fleisch und Fleischwaren, welche auf

baletiS Tischkarte«ngerechnet werden, find anzusehen:
- 1. Schlachlviehfleisch. d. i. Muskelfleisch mit

eingewachsenen Knochen von Rindern,
Kälbern, Schafen und Schweinen,

2. Zunge, Nieren, Kopffleisch einschließlich
Gehirn,Kalbrmilcher,Kalb»füße, Schweine-
pfoien, Ochsenschwanz. Schlund,

3. roher, gefallener und geräucherter Speck
sowie Rohfett.

< Eingeweiden, also auch Leber, Magen,
Herz, Milz und Lunge,

5. Wurst, Fleischkonserven und sonstige
Dauerwaren aller Art,

3. Wildbret, d. i. Murkelfleisch mit einge¬
wachsenen Knochen von Rot-, Dam-,
Schwarz, und Rehwild,
jubereitete«Schlachtviehfleisch und Wildbret

^8. Hühner, auch Kapaunen und Pularden.
,.,,̂ Die zu I aufgezählten Fleisch und Fleisch.

^5lei»ll fc,*.eT&fn’ roie  aus Die Fleischkarle an«
*" Stelle von 35 gr Schlachtoiehfleisch mit
"Eenen Knochen können verabreicht werden:

i. 30 gr Schlachtoiehfleisch ohne Knochen,
Schinken, Dauerwurst, Zunge, Speck,
Rohfett

oder
«• 85 gr Nieren, Kalb»milcher ober Frisch-

n»rst. d. h. angeräucherte Wurst, welche
au» Fleisch, Eingeweiden und Blut ohne
Verwendung von Streckungsuriiteln her-
gestellt wird,

odr
*• gr Eingeweiden(also auch Leber,

Magen/ Herz, Milz, Lunge), Kopsfleisch
einschließlich Gehirn, Kalbrkopf, Kalbr-
mße, Ochsenschwanz, Schweinrpfoten,
Schlund, Fleischkonserven einschließlich
de« Dosengewichi», Wurst, welche unter
Verwendung von Streckungsmitteln htr-
Mellt wird (Grützwurst und dergl., siehe
Rundverfügung der Bezirksfl ischstelle vom
«I. März 1817 B 989), bedingt taug«

. "4 und minderwertige» Fleisch, Wildbret,
*• Hühner (Hähne und Hennen) sind mit

einem Durchschnittrgewicht von 400 gr,
lange Hähne dir zu einem halben Jahr
>ni> einem DurchschnitXgewicht von 300
8r auf die Fleischkarte anzurechnen.

»ff*

v Usingen, den 16 Oktober 1817.
^Herren Bürgermeister» laffe ich in Kürze
^- Anzahl der Waisennachrichten für 1816

^e der entsprechenden Verteilung an die
offenen zngehen.

Die diesjährige allgemeine Haulkollekte für
die Zwecke der Waisenpflege ist pünktlich am 3.
Novemberb. I ». in der Art vornehmen zu laffen,
daß die Tinziehungslisten von den 8rmenpfl°gern
in Ihrer oder eine» Mitgliedes de» Ortsvorstande«
persönlicher Begleitung von Hau» zu Hau» (in
allen Familien) zur Erhebung der Beiträge vor¬
gelegt weiden-

Die Herren Pfarrer wollen Sie ungesäumt
von dem zur Erhebung der Hautkollekte bestimmten
Termine mit der Bille in Kmntni« setzen, an
dem diesem Termine vorhergehenden Sonntage
die Kirchspiel»angehörigen über die Bedeutung
der Kollekte durch eine geeignete Kunzelsnsproche
belehren zu wollen.

Ueber die gesammelten Beiträge mit Einschluß
de« Ertrage» etwaiger für Waisenzwecke angebrachten
Sammelbüchsen ist eine Nachweisung«ufzustellen.

Die aufgekommenen Betrüge sind an die zu-
ständigen Lonßcsbonkstellen abjuliefern, welche über
den Empfang auf der Nachweisung Quittung er¬
teilen.

Bi» spätesten» den 10. Dezemberd. Ir . ist
mir diese Nachweisung welche übersichtlich ausge¬
stellt, von Ihnen nachgerechnet und mit Tinte ge¬
schrieben sein muß, einzureichen.

Der Königliche Landrat.
Ar 9318. v. Bezold.
An die Herrn Bürgermeister des Kreises.

Ustngen, den 16. Oktober 1917.
Zufolge Verfügung der Königliche» Regierung,

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen zu Wie»«
baden vom 13. Okiober 1917 IIs Ä 1563 II,
ist der Herr Pfarrer Ralh zu Cransberg zu«
Krei,schulinspikior de« Schulausfi' tsbezirk» Usingen
II ., umfaffend die Ortschaften Crantderg, Fried-
richilhal, Haintchen. Haffelbach, Niederreifenberg,
Oberreisenberg, Pfaffenwie»b»ch, Schmitten, Seelen¬
berg und Wernborn, ernannt worden.

Der Königliche Landrat.
Nr. 9341 v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise«:
Die ftr den Monat Oktoberd. Ir . zur Be¬

streitung der gesetzlichen Familienunterstützungen
angeforbetten Beträge gelangen in den nächsten
Tagen an die Gemeindekaflen zur >u»zahlung.

Ich ersuche Sie, die Gemeinderechner mit ent»
sprechender Einnahme-Anweisung zu versehen.

Ustngen, den 16. Oktober 1917.
Der Königliche Landrat

ol« Vorsitzender de« Kreisausschuffe».
v. Bezold.

K«rt»ffelv,rfsrgu«»g der « ast-
wirtschafte».

Die Gastwirts saften de» Kreise», weiche Kar»
imffeln für Fremde zur Führung ihre« Wirlschaftr-
bslviebe« benö igen, wollen die Anzahl der vom
15. August 1916 bi» 15 August 1917 ver.
pflegten Fremden sowie deren Anwesenheit«»«»?
bi« zu« 35. dr. Mi» der Eiatistischen Abteilung
de» Kgl. Landrairamte» « itteiien.

Usingen, den 16. Oktober 1917.
Der Königliche Landrat.

, v. Bezold.

Bekanntmachung
Nr. L. 1500/8. 17. K. R . A.,

betreffend Beschlagnahme , Ver¬
ankerung, Verwendung nnd
Meldepflicht von pflanzliche«
Gerbftoffausziigen nnd künst¬

lichen Gerbmitteln.
Vom IS . Oktober 1917.

Nrchsiehende Bekanntmachung wird auf Er¬
suchen de« Königlichen Kriegsministerium» hiermit
zur allgemeinen Kennini» gebracht mit dem Be.
merken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen dis Brschlagnahmevor-
schriften nach8 6 der Bekanntmachung über die
Sicherstellung»on Kriegsbedarf in der Fassung
vom 36. April 1917 (Ruchs-Gesetzbl. S . 376)*)
unb  irue ZuwideihMidlung gcg-it b .e Mcrorpfl .ch,
und Pflicht zur Füh ung eine« Lagerbuche» nach
§ 5 der Bekanntmachung über « u»kunfl»pflicht
vom 12. Juli 1917 (Reichr-Gesetzbl. S . 604)**)

*) Mit Gesängni» bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Sirafen verwirkt find, bestraft:

3. wer unbefugt einen beschlagnahmien Gegen¬
stand b-iseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung«- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmien
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlaffmen Au»führung»bestimmungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der aus
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet
ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oderwiffent«
lich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, oder nn vorsätzlich die Einsicht in dieGe»
schäsisbriefe oder Geschäftsbücher oder die
Besichtigung oder Untersuchung der Be-
triebSeinrichtungm oder Räume verweigert
oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenm Lager»
biich-r einzurichtenô er zu führen unterläßt;
wird mit Gefängnis bis zu sech« Monaten oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft,
auch können Borräte, die verschwiegen
worden find, im Urteile al« dem Staate
verfallen erklärt werden, ohne Unterschied,
ob fie dem Auskunstspflichtigen gehören
oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht
in der gesetzten Frist erteilt oderunrichtige oder
unvollständige Angaben macht, oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager-
bücher einzurichten oder zu führen unter«
läßt wird mit Geldstrafe bi- zu dreitausend
Mark bestraft.
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Mrifch-n Gerbmittel, insbesondere Sulfit-
N^ adol und dergleichen.

vefchla- ««hme.
Die von der Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände werden hiermit beschlagnahmt.
8 3

Wirkumg der Veschlag«ah« e.
De Beschlagnahme hat di? Wirkung, daß

die Vornahme von Veränderungen an den »on
ihr berührten Gegenständen verboten ist uud recht»-
geschästliche Verfügungen über fie nichtig find.
Den rechltgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver«
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen-

8 4
Ausnahme«.

Trotz der Beschlagnahme find alle Veränderungen
und Verfügungen zulässig, die aus « rund der
nachfolgenden Bestimmungen oder mir Erlaubnis
der KrirgS'Rohstoff-Abteilung de« Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministerium» erfolgen.

8 5
VeräutzerungS und B-rw-«d«»m-,

erlaubnis.
Trotz der Beschlagnahme ist unbeschadet der

sonst bestehenden Bestimmungen oder besonderer
Anordnung der Krieg«-Rohstoff.» bteilung d>s
Königlich Preußischen Kricg-ministeriums gestattet:

1. die Veräußerung und Lieferung an und
durch die Krieg, leder Aktiengesellschaft,
Berlin W 9, Budapester Sir . 11/12, und
die Verwendung brr durch die Kriegsleder
Aktiengesellschaft bezogenen beschlagnahmten
Gegenstände zur Herstellung von Leder im
eigenen Betriebe;

2. Die Verwendung der aus pflanzlichen Gerb¬
stoffen gewonnenen« erbbrühen von weniger
al» 10» 6e . Dichtigkeit zur Herstellung
von Leder im eigene» Betriebe;

3. di« Veräußerung. Lieferung und Berwendung
von Chromfalzen und gewöhnlichem Alaun'

< Die Verwendung der am 19. Oktober 1917
nachweislich im Besitze der Gerbereien oder
Lederzurichlereten befindlichen, von dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
soweit nicht die Bekanntmachung Nr. Ch II.'
588/10. 16. K. R. A. (Verbot känstlicher
Beschwerung von Leder) c» verbietet;

5 Die Veräußerung und Lieferung der unter
8 1b fallenden Stoffe an andere Abnehmer
al« Gerbereien oder Lederzurichterkien.

8 «
Meldepflicht.

Da« Ledel.Zuwrtsung«.8mt der Kriegs-Roh¬
stoff.Abteilung de« Königlich Preußischen Krieg«.
Ministerium« ist berechtigt, nach Maßgabe der Be¬
kanntmachung über Au»kunft»pfltcht vom 12. °»uli
1917 (ReichS-Gesetzbl. 6 . 604) jederzeit Uli«,
künfte über die von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände zu verlangen.

8 7
Amträge nuv A«fr«ge«

Anträge und Anfragen sind auSschlirßlich an
dar Leder-Zuweisungs.Amt. Berlin S. Budapester
Str . 11 zu richten, von welchem uch die Vor-
drucke für Antrag«., Erlaubnis- und M-ldescheine
zu beziehe» sind.

8 8
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit dem1». Obober
1917 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Bekanntmachlmg Nr. Ch.
II. 1000/4. 16. fl. R. A. betreffend Verbot der
Extraktion von Gerbrinden, vom 1. Juni 1916,
außer flraft.

Frankfurt (Main), den 19. Oktober 1917.
Stell». Generalkommando

_ de« 18. Arm eekorps.

Bekanntmachung
Nr. Pa ]500/9. 17. fl. R A,

betreffend Beschlagnahme von
Holzzellftoff und Strohzellstoff.

Bom 18 . Oktober 1917 .
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬

suchen de» Königlichen Kriegsministerium« hiermit
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemer¬
ken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf«
gesehen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zu¬
widerhandlung nach§ 6 der Bekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Faffung
vom 26. April 1917 (Reich,-Gefetzbl. S . 376)*)
bestraft wiid. Auch kann der Betrieb des Han-
delsgewerbrs gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverläfsiaer Personen vom Handel
vom 23. September 1915 (Reich,.Gesetzbl. S.
603) ûntersagt werden.

8 i
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit alle vorhandenen
und zukünftig hergestellten oder eingeführten Mengen
von Holzzellftoff und Strohzellstoff.

8 2
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechttge-
schäftliche Verfügungen über fie nichtig sind. D-n
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

8 3!
Lieferuugserlaubtti ».

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
undLieferung von Holzzellftoff und Strohzellstoff gegen
einen Bezugsschein der Zellstoff-Verteilungsstelle in
Charlottenburq, Joachimsihaler Str . 1, gestattet. Bi«
zum 1. Dezember 19l 7 ist die Veräußerung und
Lieferung von Holzzellftoff und Strohzellstoff auch
ohne Be.ugtschein erlaubt

8 -4
Berarbeitu»gSerlaub«ts.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung
derjenigen Mengen Holzzellftoff und Strohzellstoff
gestattet, für welche ein Bezugsschein(§ 3) vor.
liegt oder deren Verarbeiiung au, eigenen Beständen de»
Verarbeiter, durch einen Verarbeitungsschein der Zell.
stoff-VerteilungSstelle erlaubt worden ist. Die Verar¬
beitung darf nur unter den von der Zellstoff-Ver-
teilungsstelle oorgeschrjebenen Bedingungen erfolgen.

Auch ohne Bezug«, oder VerarbeitungSschetn
ist die einmalige Verarbeitung derjenigen Menge«
Holzzellftoff oder Str »hzelloff gestattet, welche der
Hälfte der vom l . Juli bl« 30. September 1917
verarbeiteten Zkllstoffmenge entspricht.

8 s
Ausnahme «.

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen von
den Bestimmungen dieser Bekanntmachung find
eingehend zu begründen und bei der Zellstoff-Ver-
teilungtstelle in Lharlotlenburg, Joachimsihaler
Str . 1, ein,»reiche». Die Entscheidung trifft die
Krikgr-Rohstoff.Ableilunq de« flöniglich Preußischen
Kriegsministerium«.

*) Mit Gefängnis bl« ,u einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

1. •I
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬

stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an.
d-re, Veräußerung«, oder Erwerbrgeschäst
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwidrrhandell;

4 wer den erlassenen AuSführuiigSbestimmungen
zuwiderhandelt.

8 «
Irskrafttrete « .

Die Bekanntmachung tritt am 1
1917 in Kraft.

Frankfurt(Main), den 18. Okt. 191
Stellv. Generalkom

de» 18. Armeek

Frankfurta . M . den 26. 3.
XVIII. Armeekorps.

Stellvertretendes » erreralkom
Abt. Mb Tgb.Nr. 5553/170«

Verordnung.
Bezüglich des Verhalten« gegenü

gefangenen treten mit der Veröffentlich
Verordnung für den mir unterstellten
und — .im Einvernehmen mit dem
— auch für den Befehlsbereich der Fest
die folgenden Bestimmungen in Kraft:

1.
Da« Zustecken von Eßwaren obe

Sachen an Kriegsgefangene, da« unbe
kaufen, Vertauschen oder Verschenken vo
insbesondere die unbefugte Verabreich»
lischer Getränke an Kriegsgefangene so»''
befugte Einbringen von Sachen in ein
fangenenlager ist verboten.

3.
Privatpersonen ist e» verboten, B

von Kriegsgefangenenoder an Krirgsge
Empfang zu nehmen oder zu besorgen.

3.
Verboten ist jeder schriftliche, münd

sonstige Verkehr hierzu nicht berechtigter
mit Kriegsgefangenen, insbesondere jeder
guten Sitten verstoßende Verkehr toeibl
sonen mit Kriegsgefangenen.

4.
Verboten ist jede Förderung de« E

von Kriegsgefangenen, sowie jede lln
entwichener Kriegsgefangener. namentli
Gewährung von Unterkunft, Nahrung
urg, Verabfolgung von Geldmitteln,
von Arbeitsgelegenheit oder Beschäfti
eigenen Haushalt.

Von der Anwesenheit entwichener
fange,.ec ist unverzüglich der nächsten Poll
Mitteilung zu machen.

ü.
Unter Kriegsgefangenen fiud alle Mi

Zivilgefangenen zu»erstehen, gleichgiltig
in Kriegsgefangenenlagern selbst, in Lazar
auf einer Arbeitsstätte befinden.

6.
Zuwiderhandlungen werbt» auf

§ 9b de» Gesetze« über den Belageru
vom 4. Juni 1851 in der Faffung d
grsetze« vo» 11. Dezember 1915 mit
bi« zu einem Jahr, beim Vorliegen
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bi
Mk. bestraft.

7.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verordnungen vom 25. 11.

lila Rr. 44110/3575 —, 27. 2.
III b Nr. 1317/1796 _ , 23 6. 1
Mb Nr. 13083/5882 — und 23.
— IHb Nr. 23036/10400 - - wer
hoben.-

Der stellv. Kommandierende Gen
Riedel

Generalleutnant.

Dtztmtlichn  keil.
Oer Krieg.

Wi 'B Große « Hauptquartier
Amtlich).

Westlicher<rie»-sch«idl«» :
Heereßgiuppe Kronprinz Ruppre

In der Milte der flandrischen Front
gestern der Feuerkampf stark;  besolde,
Abend« und den heutigen Morgenstunde
Feuer am Houthoulster Wald und̂ fi
Paschendaele gesteigerl.

Bei Draajbank mehrmals vorsto
Erkuudung«abteilungrn wurden»»rückge

Zwischen dem Kanal von La Baff
Scarpe sowie südlich von St . Quentin
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Mfechten auch die Feuertätigkeit zu.
^ - ' Heeresgruppe Deutscher Kronprinz

18  Ottut K,Mkich von Berdun hat sich die sei. Tagen
, ^ Kampftatigkeit zur Artillerieschiacht ent.

917. J [,ie seit gestern früh vom Aillette Grunde
.) Braye mit nur kurzen Pausnn andauert,

" 'orpt. ^ jjie Batterien der Nachbarabschnilten de-
O , ' MIBW am Feuerkamps
3- " tt, *jjon i, er  ätiane dir auf da»Ostufer der Maar

an vielen Teilen der Front das Feuer
Weil« erheblich zu.

der Nordostfront von Verdun stießen zu
„i, Handstreich gestern morgen badische Sturm-

fibet Jn, Mn auf Höhe 344 östlich von Samogneux
lichunz sj O französischen Gräben vor, zerstörten fünf

ftotptbi jt Unterstände und führten die Besatzungen,
Boniii, «i, sie nicht im Nahkampf fielen, gefangen

estunz» st.
: xbenbft« achte der Feind zwei Gegenangriffe

, die gewonnenen Grabenstücke; beide Male
oder ch «i er zurückgewiesen,
nbefugil' *

von 6d z« ganzen wurden gestern 13 Flugzeuge zum
ang alhpuT} gebracht. In Erwiderung eine» Flieger-

ovie da« He» auf Frankfurt am Main wurde gestern
ein striqa Nancy mit Bomben beworfen,

veßlicher Kriezlschautzlitz
Sie Lichtung der auf Oesel gemachten Beute

Briefs-, :bitbcc folgender Ergebnis:
SgefanW 10,000 Gefangene von zwei ruff. Divisionen.

jMoon find nur wenige hundert Mann ent«
ne».

ndliche iO Geschütze, dabei einige unversehrte schwere
ter Pali!». und einige Feldbatterien, zahlreiche Waffen

der gegen>sonstige» Krieg»gerät.
iblichei! teile unserer Leestreukräfle drangen durch die

chlder de« Rigaischen Meerbusen» bis zum
»»»gange de» großen Moon-Sunve» vor, wohin

®ntmei(j n»a 30 ruff. Kriegsschiffe nach,kurzem Gefecht
UntersijWpgen. Die ruff. Batterien bei Woi auf
ntlich» und bei Werder an der, estländischen Küste

und(Ott» zum Schweigen gebrecht. Andere unserer
Vers-Wrneinheiten liefen in den Ostteil der Kaffar

tmb sperren die Durchfahrt nach Westen,
ischen Düna und Donau außer eieigen ver-
n.Borstöben ruff. Aufklärer keine größeren
ndlungen.

Mazedonische Front
ki«Lege ist unverändert.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

aretteii8?TB Konstantinopel,  15 . Okt. Kaiser
<I« ist um 11 Uhr 40 vormittag« hier ein-
im. Lenge vor der Ankunft de« Hofzuge«
l sich im Bahnhof kaiserliche Prinzen, der

von Aegypten, der Großwesir, der Scheich
- Mitglieder de«Kabinett», die Präsidenten

^ und ber  Kammer mit Abordnungen
, " j ! Häuser de« Parlament», der Bürgermeister
l* tonstantiuopel, der Chef und die hervor.

>iste» Mitglieder der diplomatischen Missionen
»bündelen und neutralen Länder, Palastwürden-

die Spitzen der Zivil« und Militärbehörden,

olizki

ilitSt«
ob(ii

Grund
rung«!
de«

1914l großen Uniformen, sowie deetsche Admiral

rben

netal

1915» ?%vp*u |W«WIV « nimm
‘ , «4 ringefunden. Der Bahnhof wer in den
in l i* 1111 verbündeten Länder reich bestaggtZund

Maren Teppischen belegt. Um 10*/, Uhr
^ Sultan am Bahnhof ein, gefolgt vom
Mger net) seinem Hofstaat, ic erwartete
«e de»-8ahnsteige« seinen hohen.Gast. Unter

Nasen: E« lebe der Kaiser, e« lebe der
5*1fuhr der Hofzug um 11 Uhr 40 Minuten
1,1 Halle ein, während Geschützsalut gelöst
^>td eine Militärkapelle die deutsche National«
/ spielte. Beide Monarchen begrüßten rin¬
derst herzlich. Der Kaiser schritt hierauf

? Beite de« Sultan« die auf/dem-Bahnhof
li.j W» * Ehrenkompanie, die Stahlhelme trug,

' ' 5?»hm die Borstellung der erschienenen Per¬
lten entgegen, mit denen er herzliche Worte

Namentlich mit dem Großvesir und dem
"unterhielt sich Kaiser Wilhelm längere
vodann schritt der Kaiserliche Gast dem
Uu. Aus den mit Blattpflanzen geschmückten
l»mWagen reichten ihm türkische Mädchen

hi, für die der Kaiser herzlichst dankte.
bestieg nun mit dem Sultan den Gala-

l!" welchem ihm gegenüber der Vizegeneral-
■*%r Pascha Platz nahm, und hielt unter
^ Kundgebungen einer ungeheuren Men-
d seinen Einzug in di« Stadt. Die

Straßen waren mit Blumen besät, die de« hohen
Gast gestreut waren. Jede« Gebäude wer festlich
geschmückt. Drei Triumphbogen kennzcichnetenden
Weg, den der Wagen de« Kaisers nahm. Ueber
die Karakjöi Brücke und Tophanestraße ging die
Fahrt nach demHildizpalast. Zöglinge aller Schulen
Hanen zu beiden Seiten de« Wege« Aufstellung
genommen. Gleich nach der Ankunft de» Hofzuge»
richtete der Bürgermeister von Konstantinopel an
den Oberbürgermeister von Berlin eine Depesche,
in der er die glückliche Ankunft der Kaiser« mit-
teilte und zugleich herzliche Grüße beifügte. Am
Nachmittag fuhr  der deutsche Kaiser von Konstan-
linopel auf einem Dampfer nach Therapia, wo er
den Friedhof im Parke unserer dortigen Botschaft
besuchte, auf dem unter anderen in der Türkei
gefallenen Deutschen auch der Generalfeldmarschall
v. d. Goltz bestellet liegt.

vrkxle ux> prsvixziele  Aichrichte«.
* Usingen , 19. Okt. Do« vorläufige Ec«

gebni» der Zeichnungen auf die 7, Kriegs .An¬
lei he  bei der hiesigen Landesbankstelle beträgt
740 000 Mark.

* Ufingen, 19. Oktbr. Bei dem hiesigen
Boischußverein beträgt da» Ergebnis der Zeich¬
nungen auf die 7. Kriegsanleihe  197600
Mark. Insgesamt wurden bei der gena nten
Zuchtiungrstelle auf die sieben Kriegsanleihen
1378500 Mark gezeichnet, darunter 428000
Mark auf eigene Rechnung.

* Ufingen, 18. Okt. Am Dienstag Abend
fand unter Borfitz de« Herrn Bürgermeister Lißmann
eine Eitzuug der Wirtschafts - Ausschusses
statt. Au« den sehr intereffanten Beratungen
heben wir kurz hervor: 1. Bon den bei hiesigen
Landwirten untergebrachten KriegSgefanaenenwird
für die Wintermonate ein Teil an die Gefangenen¬
lager zurückgezogen. - S. Bon der, von der
Stadtgemeinde beabsichtigten Wald.Schweinemast
wurde Abstand genommen, da nach Mitteilung de»
mit dem Ankauf der Tiere beauftragten Händlers
Weideschmeine nicht zu erhalten waren. — 3. Die
von der Stadl unterhaltenen Militärpferde, die
zur Ausführung von landwirtschaftlichen Arbeiten
Verwendung finden, haben sich sehr gut bewährt
und ihre Arbeit voll und ganz erfüllt. Da für
nächste Zeit landw. Arbeiten nicht mehr zu er¬
warten find, gehen während der Winlermonate die
Pferde nach ihrem Garnisonort zurück. — 4. Der
Herr Vorsitzende gibt Kenntni» von einem Rund,
ichreiben de« Kgl. Landratamte«, in weichem eine
Broschüre, betr. Kartoffellagerung zur Anschaffung
empfohlen wird. - 5. Zu der von hiesigen Gast,
wirten geführten Klage über den hohen Gewinn
zwischen Ankauf und Bermittlung de« Kelterobstr»
liegt von der Bezirk«st!lle für Obst und Gemüse
die Antwort vor. daß ein solcher Verdienst bestehen
müsse. — 6. In der Angelegenheit„Hausschlachtung"
bittet Herr Bürgermeister Lißmann die Anmeldung
der einliegenden Mastschweine ungesäumt vornehmen
zu wollen. Für die Hauthaltungen die Schlach-
tungen aurführen, werden pro Kopf und Woche
1 Pfund angerechnet. — 7. Der Herr Vorsitzende
weist auf äußerste Ersparnis an Leder hin. Die
Stadt wird zur Beschaffung von Holzschuhen da»
Nötige veranlaffen. — 8. In allernächster Zeit
beginnen die Holzfällungsarbeiten in den städl.
Waldungen. Da« Generalkommando hat die An¬
ordnung erlaffen, daß alle nötigen Hilfskräfte zur
Verfügung gestellt werden. Aus den Reihen der
Hilfsdienstpflichtigen der Stadt werden auch in
diesem Jahre wieder eine große Anzahl Personen
al« Holzhauer herangezogen. — 9. Der Vorsitzende
bittet, darauf zu achten, daß evtl. BesreiungSge«
suche vom Heeresdienst3 Wochen« r Ablauf der
Reklamation erneuert werden. — 10. Die Be
Kimmung über Mitführung eine« Ausweise« bei
Reisen wolle« an genau beachim. — 11. Infolge
eine« Rundschreiben», betr. Bereitstellung von
Brennholz an die minderbemittelte Bevölkerung,
findet die Anregung zu einer allgemeinen Holzoer-
teilung Zustimmung. — 12. Mit der Verteilung
der Kohlen ist der Stadt eine recht schwierige
Aufgabe erwachsen; man kann nicht alle« so haben,
wie man möchte. Bi« jetzt konnten alle Haut¬
haltungen mit mehr oder weniger Kohlen bedacht
werden- Die vorliegenbe Anmeldeliste über den
Kohlenbedarf zeige, daß hier und da eine Streichung
von einigen Zentnern nötig ist. Da» von den

Hausheltungen gekaufte Buchen-, Birken- und
Eichenholz wird bei der Kohienverteilung angerechnet.
1 Rauiueter Brennholz wird 3 Zentnern Kohlen
gleichgestellt. Wellen und Tannenholz wird nicht
berücksichtig. Haushaltungen, die Brennholz von
auSwän« beziehen, müssen dieses umgehend beim
Bürgermeisteramt anzeigen. — 18. Der Vor¬
sitzende macht Mitteilung über die bisher von den
Landwirten abgeführten und noch zu liefernden
Mengen an Kartoffeln und Getreide. — 14. E«
wird für zweckmäßig gehalten, in nächster Zeit
einige allgemeine Lefeholziage abhalten zu laffen.

* Am 18. Oftober 1917 ist eine Bekannt¬
machung Nr. Pa 1500/9. 17. K. R. A.. be¬
treffend„Beschlagnahmevon Holzzellstoff»nd
Dtrohzellstoff", erlassen worden. Der Wortlaut
der Bekanntmachung ist in dm Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

* Am 19. Okiober 1917 ist eine Bekannt¬
machung Nr. L. 1500/8. 17. KR » , „betref¬
fend Beschlagnahme, Veräußerung, Verwendung
und Meldepflicht von pflanzlichen Gerbstoffau«züaen
und künstlichen Gerbmitteln", crlaffrn worden. Der
Wortlaut der Bekanntmachung ist in de« Ami«-
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

* Nicht selten werden auf Postkarten, die von
Soldaten autgehen und mit Recht al« „Feldpost-
karten" bezeichnet werden, von Familienangehörigen,
Freunden oder Bekannten Zusätze gewacht, mdem
diese auch ihrerseits Mitteilungen für den Empfänger
beifügen oder ihm Grüße und dergl. zugehen laffen.
C« wird darauf aufmerksam gemacht, daß solche
MitteilungenR>chtheerr«angrhöriger portopflichtig
sind und daß ihre Anbringung euf Frldpoflkarten
ai« ein Mißbrauch der Portofreiheit  an¬
gesehen wird, der nach den Bestimmungen de«
Postgesetze« von den Postbehörden zu verfolgen
und mit mindesten« 3 Mk. zu bestrefen ist Dr
gleichen Strafe setzen sich diejenigen aus—auch
Miliiärpersonen—, welche bei Sendungen, die rein
gewerbliche Angelegenheiten betreffen, den Vermerk
„Feldpost" anwenden, denn die Portofreiheit soll
nur der Abwicklung der persönlichen Beziehungen
de« zum Heererdienst herangezogenen Staatsbürger»
zugute kommen, nicht aber seinen geschäftlichen In¬
teressen dienstbar gemacht werden.

— Eransverg , 18. Okt. Durch die eifrige
Werbearbeit unserer beidn Herrn Lehrer in unserer
Gemeinde wurde bei hiesiger Schule für die 7.
Kriegsanleihe 6730 Mk. gezeichnet. — Durch
Verfügung Königl. Regierung wurde Herr Pfarrer
Rath. Hierselbst zum Königlich-» Kreisschulinspektor
ernannt

— Sreuerthai », 16. Okt. Die Gemeinde
wird in diesen Jahre keine öffentlichen Holzver-
steigerungen vornehmen. Um die hiesigen Ein¬
wohner genügend mit Brennmaterial zu versorgen,
hat unsere Gemeinde eine größere Menge Holz
extra fällen laffen, da» schon demnächst direkt an
die eingeborenen Familien zu einem ermäßigten
Preis verteilt werden soll. Ferner wird von dem
Schälholz da« s. Zt. geschlagen wurde eine Meng«
in einem besonderen Raum aufgehoben und später
an die Bevölkerung zu einem niedrigeren Preise
abgegeben.

— KBie- bade » , 16. Okt. Festgeyommen
wurde am Montag ein a»« der Strafanstalt ent¬
wichener schwerer Junge", der Maurer Heinrich
Weimer au« E senbach, nach einer wilden Jagd,
die sich über Dächer der Riehl-, Karl- und Herber-
straße erstreckte. Dieser Heinrich Weimer ist der
Bruder der Eva Weimer, welche vor einiger Zeit,
weil sie ihrem Bruder eine Bombe in« Bett gelegt
und ihn dergestalt um« Leben gebracht hatte,' vom
Schwurgericht verurteilt würben ist. Er selbst
stand zeitweilig unter dem Verdacht der Vekstbung
diese« Morde» und befand sich dieserhalb auch
Iä..gere Zeit in Untersuchungshaft.

Dickwurz
treffen voraussichtlich erster Tage hier eia.

Siegm . Lilienstein.



Du bist unf ' re Opfergabe
Mr da » teure Vaterland,
Auch im fernen Heldengrabe
Ist die Erde Gölte » Land.
Und er gibl .' zu schöner ' « Glück
Dich uns ewig einst zurück.

Heute erhi -lten wir die traurige Nachricht daß mein lieber Galle , unser

guter Schwiegersohn , Bruder und Schwager

Peter Kökler
im 41 . Lebenrjahre nach 38 :monatlicher treuer Pflichterfüllung in einem Feldlazarett in

Rußland an Ruhr gestorben ist.

Die trauernde Gattin:

Lina Mstte * . geb. Rühl.

Michelbach . Griedelbach, Grävemviesbach, im Oktober 1917.

8kKm!m«ch«z der Satt ll
Diese Woche ( IS 10 . bis 21 . 10 .) ko

frischem Fleisch pro Kopf HO Gr
Abgabe . /

Er sind demnach 5 Abschnitte der Fl,
an den Metzger abzuaeben

Verkaufsstellen find:

Für Rindfleisch : Metzgerei Philipps und E>
Für Wurst : Metzgerei Peter

Fieischabholungszeiten:
8 - 9 Uhr Bezirk 3.

9 — 10 Uhr Bezirk 3.
10 - 11 Uhr Bezirk 4.
11 — 13 Uhr Bezirk 1.

Ufingen , den 19. Oktober 1917.
Städtische » Leben » mitd

Der Magistrat.
Lißmann,  Bürgew

15  Hömmel(Jäljrlii
11  Hammellämmk

(1917er)
brinae ich auf de « am 29 . Oktober in 1 ,
ftatlfind nden Schafmarkt zum Verkauf.
*b ) Schäfer Gg . 9loU,  Brandobn

In kleinen befieren Haushalt nach Fn
wird ab 1 . Nov -, auch später.

brilliksMädchengel
Dauernde Stellung sowie gute Behandlung

Zu erfraaen de ; Georg PHD wie
Obergasse 30. sichj

IvMS . llkWksM
iqueml
, stehl
bleibt

sucht Stellung
im Verl . d . BI.

in der Landwirtschaft.
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Kirchliche Apeizk».
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ta die

Gottesdienst in der ehnn- elischen
Eoonta » , den 21- Oktober 1911

20. Sonntag nach Trinitatis.
Aormittagk 10 Uhr'

Predigt : Herr Dekan Bohrt ».
Lieder: Nr. 29 . 1- 2 . — Nr . 325 . 1- t ^

Die Kirchensammlung ist für den Evangelis ss
Hilfkverein bestimmt und wird der <3emei«

empfehlen.
Nachmittag» '/,2 Uhr: Sindergotte »di

Lieder: Nr. 432,1 —5. Nr. 3V3 und 3
Amtrwochc : Herr Dekan v ohri«

Gottesdienst in der katholischen
lEouiutag , dm 21 - OktoberlvN -I

Vormittag » 8' /, Uhr. — Nachmittag» 31

| | ie durch den fich immer
N den Papiermangel
Berhällniste erschweren
bezug de» ..Illustrierten
blatte » " außerordentlich,
uns daher veranlaßt , vom 1«
d. As . ab diese Gratisbeilage
Blatte bis auf weiteres nicht
zulegen . Wir hoffen jedoch.
Berhällniste «» wieder gestalten'
verehrten Lesern auch in diefet
wieder voll und ganz
men . Verlag de»

Ott MI
arg

F«ut bei
? >ldunc

sein

’fi je

Hierzu „ De » Landmann«
Rr . 39.

Verwandten und Bekannten die tieftraurige Nachricht , daß heute meine liebe

Frau , unsere gute Mutter , Schwiegermutter und Großmutter

Katharine Sorg,
geb. Zickel,

nach einem kuizen , schweren Leiden sanft in dem Herrn entschlafen ist.

Um stille Teilnahme bitten

Die trauernden ' Hinterbliebenen:

Eorg » Bürgermeister.
Familie Emil Sorg.
Familie Albert RÜhl.

Brnudeberndorf , den 17. Oktober 1917.

Die Beerdigung finde ! am Samttag , den 30 . d . Mt « ,  mittag » 1 Uhr , kalt.

Versichere Dein Schwein!
Eine Versichernpg gegen alle Schilden , auch solche na « b dem

Schlachten entstanden , ist unerlässlich.
Man wende sich sofort an die

Versicherungsgesellschaft a. G.

„Halensia “ z“ ™ l?88f- s-
oder an deren Vertreter.

Bisher über 4V» Millionen Merk entschädigt.
- Fest # Primi » . -

Aach Pferde and Rinder , sowie trächtige Stuften , werden gegen alle
Schäden versichert.

Vertreteri . Beichsbeamte feei Gehalt and Spese» allererst jesneht,

BaugewerUßBide Offen BaA a. AI.
denprettß . Anftaften gfeiAgefidTt.

Der G roßB. DireBtor
Prof . Hugo EberBardt-

T *Sie von Herrn Oberlehrer Vahlbruch  inne»
^  gehabte

Wohnung
ist zum 1 . November anderweitig zu vermieten.
*b ) K . W . tzervt , Zitzergoffe 36.

"̂ ie ausgesprochene Verleumdung und Bkleldig -'
ung gegen Frau Bläu « darf  nebme ich

hiermit zurück:
Schmitten , den 16. 10. 1917.

*d) « alharina Merx

S -chuhlehrkursus
Beginn Montag , den 22 «Oktober

im obere « Ralhansfaal . Rachmi,tag»kursu,
täglich von 3 — 5 Uhr , Xbendkursu » von V* 8 — x/il 1

Uhr - Da » Lehrgeld beträgt 3 Mk . für jede
Teilnehmerin

Anmeldungen bi » Samstag den 30 . bei Frau
Dekan Bohrt » , Frau Dr . Loetze ober ' Fiau
Kaufmann Reusck  erdeten.

1 Waggon Holz
kauft
1)

« . « ee.
Massenheim b. Vilbel.

Schwere Fahrkuh mit 3 . Kalb
zu verkaufen . »ug . Wern.
* ) Weihergaffe 4.
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